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	Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft
Referat Förderungsmanagement

Dieser Antrag ist unterzeichnet in elektronischer
Form an abt06-foem@stmk.gv.at zu übermitteln!
	[image: N:\Foerdermanagement\Homepage FÖM und Vorlagen Referate\2020\Logo Land Stmk. und pB\Logo Das Land Steiermark.jpg]

	Für Rückfragen: E-Mail: abt06-foem@stmk.gv.at
	


Ansuchen um eine Förderung durch 
die Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft
Förderungsansuchen sind spätestens bis zum 31.03. des laufenden Jahres einzureichen!
Gemäß Richtlinie zur Gewährung von Förderungen des Landes Steiermark für Öffentliche Bibliotheken, ist ab 01.01.2022 eine abgeschlossene bibliothekarische Fachausbildung bzw. die aktuelle Teilnahme an einem Ausbildungskurs einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters für die Anspruchsberechtigung verpflichtend und im Ansuchen entsprechend zu dokumentieren.

	
Kontakt der Gesamtverantwortlichen Organisation (Hauptträger der Bibliothek)

	Name der Gemeinde
	     

	Gemeinde-Nr.
	     

	Straße
	    

	Postleitzahl
	     
	Ort
	     

	Telefonnummer
	     
	E-Mail
	     

	Fax
	     
	Homepage
	     



	
Bankverbindung (Konto muss auf den Hauptträger lauten!)

	Bankinstitut
	     

	IBAN
	     
	BIC
	     



	
Vorsteuerabzugsberechtigung (Zutreffendes ankreuzen)

	[bookmark: Kontrollkästchen1]|_|
	Ja
	[bookmark: Kontrollkästchen2]|_|
	Nein
	|_|
	Teilweise (     %)



	Name der Bibliothek

	     



	Kontaktperson (Bibliotheksleitung)

	Familienname
	     
	Vorname
	     

	(akademischer) Titel
	     

	Telefonnummer
	     
	E-Mail
	     



	Wurde im Vorjahr durch die Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft eine Förderung bewilligt?

	[bookmark: Kontrollkästchen8]|_| Ja
	[bookmark: Text3]GZ: ABT06-     
	SNIC:      
	[bookmark: Kontrollkästchen9]|_| Nein



	Allgemeine Förderungsvoraussetzungen

	Wurde für das laufende Jahr eine Jahresmeldung beim BVÖ eingereicht?
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	Wird ein Mindestbestand von mindestens 1500 Medien angeboten?
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	Wird ein digitales Bibliotheksverwaltungsprogramm zur allgemeinen Verwaltung verwendet?
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	Hat die Bibliothek mindestens sechs Stunden verteilt auf zwei Tage die Woche geöffnet?
Reguläre Öffnungszeiten:      
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	Verfügt mindestens eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter über eine bibliothekarische Fachausbildung bzw. befindet sich in dieser?
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	Name der ausgebildeten Mitarbeiterin/des ausgebildeten Mitarbeiters:      
Name der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters in Ausbildung befindend:      
Kursnummer:      

	Angabe des aktuellen Medienbestandes zwischen 1.500 und 5.000 Medien
	      Medien

	Angabe des aktuellen Medienbestandes zwischen 5.000 und 10.000 Medien
	      Medien

	Angabe des aktuellen Medienbestandes zwischen 10.000 und 15.000 Medien
	      Medien

	Angabe des aktuellen Medienbestandes ab 15.000 Medien
	      Medien



	Besondere Förderungsvoraussetzungen

	Hat die Bibliothek zwischen 6 und 12 Stunden in der Woche geöffnet, davon mindestens an einem Nachmittag oder am Wochenende?
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	Hat die Bibliothek mehr als 12 Stunden in der Woche geöffnet, davon mindestens an einem Nachmittag oder am Wochenende?
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	Stehen mehr als 1,5 Medien pro Einwohnerin/Einwohner zur Verfügung?
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	Wurde die jährliche Erneuerung der Medien von mind. 7,5% erreicht?
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	Wenn ja, Angabe der Erneuerungsquote.
	     %

	Erfolgt eine kostenlose Bereitstellung von digitalen Medien durch die DigiBib Steiermark?
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	Wird eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter eine bibliothekarische Ausbildung in einer zertifizierten Einrichtung (wie z.B. bifeb) absolvieren? (Bestätigungen sind dem Ansuchen beizufügen)
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	Wird eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter an mindestens zwei unterschiedlichen Fort- und Weiterbildungen zu bibliothekarisch relevanten Themenbereichen teilnehmen? (Bestätigungen sind dem Ansuchen beizufügen)
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	Werden regelmäßige Kooperationen mit einer pädagogischen Einrichtung und/oder einer Einrichtung für Kleinkinder oder Jugendliche in der Bibliothek stattfinden? (mindestens zehn Aktivitäten pro Jahr)
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	Gibt es eine regelmäßige Zusammenarbeit und Abstimmung zur Ergänzung des Medienangebotes mit der ortsansässigen Schulbibliothek?
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	Werden in der Bibliothek mindestens 5 Bildungsangebote mit lokalen Vereinen und Institutionen oder Einrichtungen der Erwachsenenbildung durchgeführt?
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	Wird mindestens eine Initiative im Rahmen der Sprach- und Leseförderung des Landes Steiermark für „Lies was Wochen“ und/oder „Buchstart“ durchgeführt? 
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	* Eine Veranstaltung in der Bibliothek aus den vorgegebenen Veranstaltungsformaten im Rahmen der „Lies was Wochen“. 
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	* Eine Veranstaltung in der Bibliothek für Familien mit Kindern zwischen 6 und 18 Monaten im Rahmen des Projektes „Buchstart Steiermark“.
	|_|
	Ja
	|_|
	Nein

	* Nähere Details entnehmen sie der Homepage: www.leseland-steiermark.at

	Wie hoch ist die NutzerInnenquote bezogen auf die EinwohnerInnenzahl der Gemeinde?

	zwischen 8 und 12%
	     %

	zwischen 12 und 18%
	     %

	ab 18%
	     %



	Wofür wird die Förderung benötigt?

	[bookmark: Kontrollkästchen3]|_|
	Medienankauf/-aufstockung (Beschaffung von Büchern, Hörbüchern und anderen Medien unter Berücksichtigung eines Bibliotheksrabattes)

	[bookmark: Kontrollkästchen4]|_|
	(Spezialmobiliar) Bibliothekarisches Mobiliar wie z.B. Regale und Bibliothekströge (Angebot ist dem Antrag beizufügen)

	[bookmark: Kontrollkästchen5]|_|
	EDV-Ausstattung (Hardware)

	[bookmark: Kontrollkästchen6]|_|
	Veranstaltungen mit bibliothekarischem Bezug wie (AutorInnen)Lesungen, Workshops und Vorträge

	[bookmark: Kontrollkästchen7]|_|
	Aktivitäten im Rahmen der Leseförderung und zur Steigerung der Lesekompetenz (Titel und Inhalt der geplanten Aktivität sind im folgenden Punkt als Kurzbeschreibung anzuführen)



	Für die beantragte(n) Veranstaltung(en) der Initiative(n) zur Sprach- und Leseförderung des Landes Steiermark ist verpflichtend eine Kurzbeschreibung auszufüllen.

	Veranstaltung im Rahmen der „Lies was Wochen“: 
     

	Veranstaltung im Rahmen von „Buchstart Steiermark“ in der Bibliothek: 
     



	Ort und Region

	Ort
	     

	|_|
	Steiermark gesamt
	|_|
	Obersteiermark Ost

	|_|
	Zentralraum Steiermark
	|_|
	Oststeiermark

	|_|
	Region Liezen
	|_|
	Südoststeiermark

	|_|
	Obersteiermark West
	|_|
	Südweststeiermark



	Sonstiges

	     



	Aufgliederung der voraussichtlichen Gesamtausgaben für das laufende Jahr 
(Medienankauf, EDV-Ausstattung, Internet, Spezialmobiliar, Projekt, Veranstaltung…)

	AUSGABEN

	Genaue Bezeichnung der Ausgaben
	Höhe

	     
	€       

	     
	€       

	     
	€       

	     
	€      

	     
	€      

	     
	€      

	     
	€      

	     
	€      

	SUMME Gesamtausgaben
	€       





	Datenschutzrechtliche Hinweise

Registerabfragen
Zum Zweck der Überprüfung der bekanntgegebenen Daten sowie zur Vervollständigung der Daten erfolgen Abfragen bei folgenden Registern:
· Zentrales Melderegister – ZMR: Überprüfung von Namen, Geburtsdatum und Adresse.
· Unternehmensregister: Daten aus dem Firmenbuch, dem Zentralen Vereinsregister sowie aus dem Ergänzungsregister für sonstige Betroffene.
· Transparenzportal im Umfang des § 11 StFTG 2025.
· Stammzahlenregister: für Zwecke der Bildung des maßgeblichen bereichsspezifischen Personenkennzeichens (bPK) und der verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen Transparenzdatenbank (vbPK-ZP-TB) und Amtliche Statistik (vbPK-AS).
· eAid-Register: zur Überprüfung der Voraussetzungen für De-minimis-Beihilfen (Art. 6 De-Minimis-Verordnung – Verordnung (EU) 2023/2381.

Datenschutz, Transparenzdatenbank
Der Förderungsgeber bzw. die Förderungsstelle ist berechtigt, alle im Förderungsantrag enthaltenen sowie die bei der Gewährung, der Auszahlung, der Einstellung und Kontrolle der Förderung sowie bei allfälligen Rückforderungen anfallenden, die Förderungswerberin/-nehmerin/-empfängerin bzw. den Förderungswerber/-nehmer/-empfänger betreffenden personenbezogenen Daten für Zwecke der Abwicklung der Förderung und für Kontrollzwecke automationsunterstützt zu verarbeiten (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b und e, Art. 9 Abs. 2 lit. g, Datenschutzgrundverordnung – DSGVO iVm § 15 Steiermärkisches Förderungstransparenzgesetz – StFTG 2025).
[bookmark: _Hlk210208458]Der Förderungsgeber bzw. die Förderungsstelle ist berechtigt, die in der Förderungsrichtlinie erwähnten Registerabfragen durchzuführen und zu diesem Zweck die dafür erforderlichen Daten an die Registerverantwortlichen zu übermitteln.
Der Förderungsgeber bzw. die Förderungsstelle ist berechtigt, die oben genannten Daten für allfällige Rückforderungen zu verarbeiten und zu diesem Zweck auch an Gerichte zu übermitteln. (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f, Art. 9 Abs. 2 lit. f DSGVO). 
Der Förderungsgeber bzw. die Förderungsstelle ist berechtigt, Daten der Förderungsnehmerin bzw. des Förderungsnehmers an folgende Empfänger zu übermitteln: 
· an den Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshof Steiermark für Kontrollzwecke;
· Name oder die Bezeichnung unter Angabe der Rechtsform, den Förderungsgegenstand, die Art und die Höhe der Förderungsmittel, die Zuordnung zum Leistungsangebot sowie Angaben über die Zahlungen an das für Finanzen zuständige Mitglied der Bundesregierung zum Zweck der weiteren Verarbeitung gemäß § 2 TDBG 2012 in der Transparenzdatenbank (§ 12 iVm § 15 Abs. 5 StFTG 2025);
· Name oder die Bezeichnung unter Angabe der Rechtsform, den Förderungsgegenstand sowie die Art und die Höhe der Förderungsmittel im Rahmen des Förderungsberichts gemäß § 13 StFTG 2025 an den Landtag sowie an die Allgemeinheit; 
· Angabe der Beihilfenempfängerin bzw. des Beihilfeempfängers, Beihilfebetrag, Tag der Gewährung, Beihilfeinstrument und betroffener Wirtschaftszweig an das zentrale eAid-Register (Art. 6 De-minimis-Verordnung – Verordnung (EU) 2023/2381.
Informationen von allgemeinem Interesse sind nach § 4 Informationsfreiheitsgesetz zu veröffentlichen. Nach dieser Richtlinie gewährte Förderungen können davon betroffen sein.
Daten zu Förderungen an nicht natürliche Personen, die in einem Kalenderjahr mehr als 1.500 Euro betragen, können gemäß § 40k Transparenzdatenbankgesetz 2012 am Transparenzportal veröffentlicht werden.
Die Daten werden für einen Zeitraum von zehn Jahren nach der Beendigung der vollständigen Abwicklung der Förderung aufbewahrt, sofern keine rechtliche Verpflichtung dem entgegensteht oder die Daten in anhängigen verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahren benötigt werden (§ 15 Abs. 8 StFTG 2025).
Allgemeine Informationen 
· zu den Ihnen zustehenden Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerruf und Widerspruch sowie auf Datenübertragbarkeit, 
· zu dem Ihnen zustehenden Beschwerderecht bei der Österreichischen Datenschutzbehörde und 
· zum Verantwortlichen der Verarbeitung (Amt der Landesregierung gemäß § 15 Abs. 9 StFTG 2025) und zum Datenschutzbeauftragten 
finden Sie auf der Datenschutz-Informationsseite der Steiermärkischen Landesverwaltung (https://datenschutz.stmk.gv.at). 

Die/der Förderungswerbende verpflichtet sich durch seine Unterfertigung, 
1.	dem Förderungsgeber die gewährte Förderung rückzuerstatten, wenn die Gewährung dieser Förderung vorsätzlich oder fahrlässig durch unwahre Angaben oder Verschweigen maßgeblicher Tatsachen herbeigeführt wurde bzw. vorsätzlich oder fahrlässig unwahre Angaben gemacht wurden. 
2.	diese Rückerstattungen unverzüglich, spätestens jedoch 4 Wochen nach Einmahnung durch den Förderungsgeber, auf die IBAN: AT02 3800 0900 0410 5201 bei der Raiffeisen Landesbank AG,                     BIC: RZSTAT2G, lautend auf Land Steiermark, unter Angabe der angeführten GZ und des Verwendungszwecks,  zurückzuzahlen



	· Die/der Förderungswerbende bestätigt mit der Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher im Antrag angegebener Daten.
· Die/der Förderungswerbende bekennt sich mit der Unterschrift zur österreichischen Verfassung und deren Grundwerten, insbesondere zu einem säkulären Staat und gegen Antisemitismus.
· Bei einer allfälligen Förderung durch die Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft ist für Publikationen das auf der Homepage bereitgestellte Logo zu verwenden.
· Die Erstellung des Förderungsvertrages erfolgt durch den Förderungsgeber.
· Bei einer etwaigen Förderung durch das Land Steiermark, darf seitens des antragstellenden Trägers keine Kürzung der Jahresförderung vorgenommen werden.
· Die Förderung dient ausschließlich der Unterstützung von Öffentlichen Bibliotheken, um ein ausgewogenes und ausreichendes Medienangebot zu gewährleisten. Der Träger haftet für eine zweckmäßige Verwendung. Allfällige nicht zweckmäßig verwendete Fördergelder sind zurückzuerstatten.



	     , am      
_____________________________
Ort, Datum
	






__________________________________________
Unterschrift des Trägers oder Vertretungsbefugte/r
und Stempel


(     )
Name in Blockschrift
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